
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr. : 404/2011 

 
Datum: 12.10.2011 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich I 

Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb) 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Kulturausschuss 20.10.2011 öffentlich   

Stadtrat 15.11.2011 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Oelsnitz/ Vogtland und der Stadt Plauen über die 

Betreibung der Musikschule Oelsnitz/ Vogtland als Außenstelle des Vogtlandkonservatoriums 

"Clara Wieck" Plauen durch die Stadt Plauen 

 

 

 
Grundlage: 

 

 

 

 

§§ 2 Abs. 1, 71 und 72 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 

(SächsKomZG) 

 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

Bereich Rechtswesen der Stadt Plauen, 

Stadt Oelsnitz/ Vogtland 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

keine 

 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Geschäftsbereich I 

Kulturbetrieb der Stadt Plauen 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt den Abschluss der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Oelsnitz/ 

Vogtland und der Stadt Plauen über die Betreibung der Musikschule Oelsnitz/ Vogtland als Außenstelle des 

Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck“ Plauen durch die Stadt Plauen (Anlage). 

 

 

 

 

  



Sachverhalt: 
 

Der Rechnungshof des Freistaates Sachsen bemängelte während seiner letzten Prüfung in der Stadt Plauen und 

der Stadt Oelsnitz/ Vogtland die Form der bestehenden Vereinbarung vom 13.12.1991 zwischen beiden Städten 

über den Kostenausgleich für die Betreibung der Musikschule Oelsnitz/ Vogtland durch die Stadt Plauen. Aus 

diesem Grund wurde gemeinsam mit der Stadt Oelsnitz/ Vogtland eine Zweckvereinbarung auf der Grundlage 

geltender Gesetze erarbeitet. 

 

Anlage: Zweckvereinbarung  

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen  ja    nein 

 

Gesamtkosten 

Maßnahme  

EUR 

jährliche 

Folgekosten 

EUR 

Finanzierung Abstimmung mit 

der Kämmerei 

  

 

 

 

 nein 

Eigenanteil 

EUR 

Objektbezogene 

Einnahmen  

     EUR 

 

 

 ist erfolgt 

 

 ist nicht erforderlich,  

da Haushaltsmittel im 

Haushaltsjahr zur 

Verfügung stehen 

 

Veranschlagung 
im VmH im VwH nein ja, mit EUR Haushaltsstelle 

 20  20    

  

 

 

Beratungsergebnis: 
 
Gremium          Sitzung am   TOP 

Einstimmig 

 

 

 

Mit Stimmen- 

mehrheit 

 

 

Ja Nein Enthaltung Laut Beschluss- 

vorschlag 

 

 

Abweichender Beschluss 

(Ergänzungsblatt) 

 

 

 

_______________ _______________ 

Ralf Oberdorfer Uwe Täschner 
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